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Iran

1. Exilpoltische Betatigung

1.1 VG Aachen, Urteil vom 18.04.2023, 10 K 2107/20.A

a. Nach den Erkenntnissen des Gerichts sind generell die Teile der iranischen Bevol- kerung, die
offentlich Kritik an Missstanden Uben oder sich fir Menschenrechtsthe- men engagieren, der
Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt. Gegen die politische Opposition werden
immer wieder drakonische Strafen aufgrund diffuser Straftatbestande (,,regimefeindliche
Propaganda“, ,Beleidigung des Obersten Fuh- rers” etc.) verhangt.

Vgl. Auswartiges Amt, Bericht Uber die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen
Republik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. Novem- ber 2022), S. 9 f.; BfA,
Landerinformation der Staatendokumentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62 f.; amnesty
international, Report Iran 2021 (Stand: 29. Marz 2022); Schweizerische Flichtlingshilfe, Iran:
Risiken im Zusammenhang mit der Veroffentli- chung von , kritischen” Informationen in sozialen
Netzwerken, 25. April 2019, S. 5 f.

Besonders schwerwiegend und verbreitet sind staatliche Repressionen gegen jegliche Aktivitat, die
als Angriff auf das politische System empfunden wird oder islami- sche Grundsatze infrage stellt.
Als rechtliche Grundlage dienen dazu weitgefasste Straftatbestande. Personen, deren 6ffentliche
Kritik sich gegen das System der Isla- mischen Republik Iran als solches richtet und die zugleich
intensive Auslandskontak- te unterhalten, kdnnen der Spionage beschuldigt werden.

Vgl. BfA, Landerinformationsblatt der Staatendoku- mentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62 f.

Kurdischen Aktivisten werden in vielen Fallen von der Zentralregierung separatisti- sche Tendenzen
vorgeworfen und diese entsprechend geahndet. Im Bericht des UN- Sonderberichterstatters zur
Menschenrechtslage in Iran vom Juli 2019 ist festgehal- ten, dass fast die Halfte aller politisch
Inhaftierten zur kurdischen Minderheit zahlen und dabei Uberproportional oft aus Griinden der
nationalen Sicherheit zur Todesstrafe verurteilt werden.

Vgl. Auswartiges Amt, Bericht Uber die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen
Repub- lik Iran vom 5. Februar 2021 (Stand: Dezember 2020), S. 12, sowie Bericht vom 30.
November 2022 (Stand: 18. November 2022), S. 15; Osterreichische Botschaft Teheran,
Asyllanderbericht - Islamische Republik Iran, November 2021, S. 10.

Kurdische Personen, welche sich politisch engagieren oder mit politischen Aktivitaten in
Verbindung gebracht werden, werden zum Ziel der iranischen Behorden. Dies gilt vor allem fur
kurdische Personen mit Verbindungen zu traditionell separatistischen kurdischen Parteien wie
Komala, KDPI und PJAK, welche die Unabhangigkeit und antistaatliche Aktivitaten propagieren.
Bereits bei friedlichen Aktivitaten kann ein behordliches Eingreifen drohen. In Einzelfallen reichen
sogar einfache Aktivitaten, wie die Teilnahme an Demonstrationen oder an Streiks, aus, um der
Zusammenar- beit mit der Opposition beschuldigt zu werden. Die konkrete Behandlung variiert je-
doch von Fall zu Fall und hangt unter anderem vom zustandigen Beamten ab. Mit dem Grad des
oppositionellen Engagements nimmt die Wahrscheinlichkeit, Ziel poli- tischer
Verfolgungsmallnahmen zu werden, grundsatzlich zu.
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Vgl. Danish Immigration Service, Country Report, Iranian Kurds, Consequences of political activities
in Iran and KRI, Februar 2020, S. 20 ff.; Schweizeri- sche Fluchtlingshilfe, Iran: Gefahrdung politisch
akti- ver kurdischer Personen, 27. September 2018, S. 3 f.; Schweizerische Fluchtlingshilfe,
Gefahrdung eines Mitglieds der KDP bei der Ruckkehr in den Iran, 22. Januar 2016, S. 2 f.; BfA,
Landerinformationsblatt der Staatendokumentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62 f.;
Auswartiges Amt, Bericht Uber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Re-
publik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. No- vember 2022), S. 14.

Auch willkurliche Verhaftungen von kurdischen Personen kommen vor; die Beweg- grinde der
Behodrden sind insofern unklar.

Vgl. BfA, Landerinformationsblatt der Staatendoku- mentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 62.

Auffallend sind die haufigen Verurteilungen im Zusammenhang mit Terrorvorwurfen - insbesondere
mit dem Vorwurf einer Unterstlitzung der kommunistischen Komala- Partei oder der KDP-Iran - und
das oftmals unverhaltnismaRig hohe Strafmals. Kurdi- sche Personen machen auch einen
Uberproportionalen Anteil der zum Tode verurteil- ten und hingerichteten Personen aus.

BfA, Landerinformationsblatt der Staatendokumenta- tion, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 16 f., 63;
Oster- reichische Botschaft Teheran, Asyllanderbericht - Islamische Republik Iran, November 2021,
S. 10.

Im Fokus stehen nicht nur die Mitglieder der verbotenen kurdischen Parteien. Auch
Familienmitglieder von Parteimitgliedern und Unterstutzern laufen Gefahr, von den iranischen
Behorden befragt, inhaftiert und verhaftet zu werden, um Druck auf die Aktivisten auszulben.
Dabei werden enge Familienmitglieder haufiger verhaftet als Mitglieder der Grofamilie.

Vgl. Auswartiges Amt, Bericht Uber die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen
Repub- lik Iran vom 5. Februar 2021 (Stand: Dezember 2020), S. 16; BfA, Landerinformationsblatt
der Staa- tendokumentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 16.

Vgl. Schweizerische Fluchtlingshilfe, Iran: Risiken im Zusammenhang mit der Veroffentlichung von
»Kkriti- schen” Informationen in sozialen Netzwerken, 25. April 2019, S. 3 ff.; VG Wurzburg, Urteil
vom 16. Ok- tober 2017 - W 8 K 17.31567 -, juris, Rn. 25, m. w. N.

Ob eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit im Falle exilpolitischer Aktivitaten fur
(kurdische) Oppositionsgruppen vorliegt, ist nach den konkret-individuellen Ge- samtumstanden
des Einzelfalles zu beurteilen. Ab welcher Intensitat der politischen Aktivitaten es zu
Verfolgungshandlungen kommt, Iasst sich dabei nicht allgemeingultig beantworten. Die passive
Mitgliedschaft oder die vereinzelte Teilnahme an Demonstrationen allein gentigen in der Regel
jedoch nicht. Insoweit erscheint es lebensfremd, dass jede Person, die an Veranstaltungen der
(kurdischen) Exilopposi- tion teilnimmt, als moglicher Regimekritiker erkannt und verfolgt wird.
Auch sind bloBe untergeordnete exilpolitische Betatigungen, auch wenn sie im Internet
dokumentiert sind, fur sich genommen nicht ausreichend, um erhebliche Repressalien bei der
Ruckkehr beflrchten zu lassen. Nach der Erkenntnislage ist iranischen Stellen bekannt, dass eine
grol3e Zahl iranischer Asylsuchender aus wirtschaftlichen oder anderen unpolitischen Grinden
versucht, im westlichen Ausland dauernden Aufenthalt zu finden, und hierzu Asylverfahren mit
entsprechendem Vortrag betreibt. Bekannt ist weiter, dass deshalb auch entsprechende Aktivitaten
stattfinden, etwa eine oppositionelle Betatigung in Exilgruppen, die haufig dazu dienen, Nachflucht-
grinde zu belegen. Auch insoweit ist davon auszugehen, dass die iranischen Behdor- den diese
Nachfluchtaktivitaten realistisch einschatzen. Vielmehr kénnen exilpolitische Betatigungen eine
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asylerhebliche Verfolgungsgefahr nur begriinden, wenn nach den konkret-individuellen Umstanden
des Einzelfalls damit zu rechnen ist, dass der Betroffene fur iranische Stellen erkennbar und
identifizierbar in die Offent- lichkeit getreten ist und als ein Regimegegner erscheint, von dem aus
Sicht der iranischen Behérden eine ernsthafte Gefahr flr den islamischen Staat ausgeht.
Entscheidend ist, ob die Aktivitaten den jeweiligen Asylsuchenden aus der Masse der mit dem
Regime in Teheran Unzufriedenen herausheben.

Vgl. Auswartiges Amt, Bericht Uber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen
Republik Iran vom 16. Februar 2022 (Stand: 23. Dezember 2021), S. 15; BfA,
Landerinformationsblatt der Staatendokumentation, Iran (Stand: 23. Mai 2022), S. 94 f.;
Schweizerische Fluchtlingshilfe, Iran: Gefahrdung politisch aktiver kurdischer Personen, 27.
September 2018, S. 6; Schweizerische Fluchtlingshilfe, Iran: Ri- siken im Zusammenhang mit der
Veroffentlichung von , kritischen” Informationen in sozialen Netzwer- ken, 25. April 2019, S. 3 ff., 5
f.; Sachs. OVG, Be- schluss vom 12. Oktober 2021 - 2 A 88/20.A -, juris, Rn. 25 ff., 30; OVG NRW,
BeschlUsse vom 16. Juni 2021 - 6 A 1407/19.A -, juris, Rn. 32, vom 22. August 2019 - 6 A 300/19.A -
, juris, Rn. 14, und vom 16. Ja- nuar 2017 - 13 A 1793/16.A -, juris, Rn. 10 f., jeweils m. w. N.; Schl.-
H. OVG, Urteil vom 24. Marz 2020 - 2 LB 18/19 -, juris, Rn. 35 ff., 39.

b. An dieser Einschatzung der Gefahrdungslage fur Ruckkehrer ist vorerst weiter festzuhalten, auch
wenn die Sicherheitslage in Iran in den ersten Monaten seit dem 18. September 2022 infolge der
Reaktionen auf den Tod der jungen Iranerin Jina Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die
Sittenpolizei eskaliert ist und es in der Hauptstadt Teheran sowie in vielen weiteren Landesteilen -
gerade in den iranischen Kurdengebieten - seitdem zu fortdauernden Protesten und heftigen
Auseinanderset- zungen mit Sicherheitskraften gekommen ist. Polizei- und Sicherheitskrafte sind
da- bei gewaltsam und mit aller Harte gegen Demonstrierende vorgegangen, es gab zahlreiche
Tote und Verletzte. Im raumlichen Umfeld von Demonstrationen ist es tausendfach zu willkurlichen
Verhaftungen gekommen. Das Regime hat im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten
im Land bereits Hunderte Menschen zu Freiheitsstrafen oder gar zum Tode verurteilt und einige
Demonstranten zwischen- zeitlich sogar hingerichtet.

Vgl. Auswartiges Amt, Bericht Uber die asyl- und ab- schiebungsrelevante Lage in der Islamischen
Repub- lik Iran vom 30. November 2022 (Stand: 18. No- vember 2022), S. 6 und 10; vgl. zudem u.
a. Spiegel, Proteste in Iran - Hunderte Menschen in Teheran zu Freiheitsstrafen verurteilt (im
Internet abrufbar unter https://www.spiegel.de/ausland/iran-proteste-mehrjae hrige-haftstrafen-
fuer-400-demonstranten-in-teheran- a-45ce8ea8-7141-453f-b539-a9fb771eaf54); FAZ, Pr oteste in
Iran - Spirale der Gewalt, 13. Dezember 2022 (im Internet abrufbar unter https://www.faz.net/
aktuell/politik/iran-nach-den-hinrichtungen-droht-eine -spirale-der-gewalt-18529104.html);
tagesschau, Sys temkritiker im Iran - Wut und Empdrung nach zweiter Hinrichtung, 12. Dezember
2022 (im Internet abrufbar unter https://www.tagesschau.de/ausland/asien /iran-zweite-
hinrichtung-103.ht ml); Stiddeutsche Zei- tung, Proteste in Iran - EU beschlieBt neue Sanktio- nen
gegen Iran, 14. November 2022 (im Internet abrufbar unter https://www.sueddeutsche.de/politik
[/iran-proteste-eu-sanktionen-1.5695 416); Auswarti- ges Amt, Iran: Reise- und Sicherheitshinweise,
Stand: 31. Januar 2023 (im Internet abrufbar unter
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/la ender/iran-
node/iransicherheit/202396?view=); Bun- deszentrale fur politische Bildung, Iran: Anhaltende
Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, 20. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https:
www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/514577/i ran-anhaltende-proteste-nach-dem-tod-von-
jina-mah sa-amini/); tagesschau, Proteste im Iran, Gro8e Soli- daritat - und alle Harte des Regimes,
15. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter https://www.tagessc hau.de/ausland/asien/iran-
proteste-171.html); amne- sty international, Pressemitteilung vom 13. Oktober 2022, Iran:
Mindestens 23 Kinder getétet bei brutaler Niederschlagung von Protesten (im Internet abrufbar
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unter https://www.amnesty.de/allgemein/pressemitteil ung/iran-mindestens-23-kinder-getoetet-bei-
brutaler-niederschlagung-von-protesten); alle zuletzt abgerufen am 17. April 2023. > >Mit Blick auf
diese Situation warnt das Auswartige Amt auch gegenwartig noch vor Reisen nach Iran. Auch fir
deutsche Staatsangehérige bestehe die konkrete Gefahr, willkirlich festgenommen, verhért und zu
langen Haftstrafen verurteilt zu werden. Vor allem Doppelstaater, die neben der deutschen auch
noch die iranische Staatsange- hérigkeit besalien, seien gefahrdet. In jingster Vergangenheit sei
es zu einer Viel- zahl willkdrlicher Verhaftungen auch auslandischer Staatsangehériger gekommen.
> >Vgl. Auswartiges Amt, Iran: Reise- und Sicherheits- hinweise, Stand: 31. Januar 2023 (im
Internet abruf- bar unter
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/iran-node/iransicherheit/202396 ?vie
w=), zuletzt abgerufen am 17. April 2023. > >Das Ministerium fiur Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen hat vor dem Hintergrund
dieser aktuellen Entwick- lungen mit Erlass vom 3. November 2022 gemals § 60a Abs. 1 AufenthG
mit soforti- ger Wirkung und (zunachst) befristet bis zum 7. Januar 2023 Abschiebungen nach Iran
aus vélkerrechtlichen und humanitaren Grunden ausgesetzt und diesen Ab- schiebestopp am 5.
Januar 2023 (vorerst) bis zum 7. April 2023 und zwischenzeitlich offenbar bis zum 30. Juni 2023
verlangert. > Vgl. hierzu u. a. WDR vom 5. April 2023, Abschiebe- stopp in den Iran verlangert (im
Internet abrufbar un- ter: https://wwwl.wdr.de/nachrichten/landespolitik/ nrw-iran-verlaengerung-
abschiebestopp-100.html, zuletzt abgerufen am 17. April 2023. > >Dass angesichts der
beschriebenen Situation in Iran auch fur die Zeit nach dem Aus- laufen der Befristung dieses
Erlasses und etwaiger Nachfolgeregelungen und damit auch fur die Zeit nach dem Wegfall eines
auf der Grundlage der Annahme einer allgemeinen Gefahr i. S. d. §§ 60 Abs. 7 Satz 6, 60a Abs. 1
Satz 1 AufenthG politisch entschiedenen Abschiebestopps nunmehr von einer Riickkehrgefahr fir
alle irani- schen Staatsangehdérigen unabhangig von einem besonderen Verfolgungsprofil aus-
zugehen ist, ist der aktuellen Erkenntnislage jedoch nicht zu entnehmen. Im Fokus der
Sicherheitskrafte stehen aktuell offenbar vielmehr die Teilnehmer an den Protestveranstaltungen
und Demonstrationen in Teheran und in den iranischen, vor allem den kurdischen Provinzen. Es ist
nach der Erkenntnislage zwar auch davon auszugehen, dass das iranische Regime die
Auslandsaktivitaten der (kurdischen) Opposition weiterhin iberwacht und dabei gerade diejenigen
in den Blick nimmt, die im Ausland in den sozialen Medien protestieren bzw. sich regimekritisch
auBern, und grundsatzlich wohl auch diejenigen, die im Ausland an Solidaritats- und
Protestveranstaltungen auf der StralSe teilnehmen und sich in dieser Form exilpolitisch und
regimekritisch betatigen. Dabei wird das iranische Regime die politischen Gegner, die es
identifizieren kann und derer es habhaft werden kann, nach der Erkenntnisla- ge wie zuvor bereits
auch mit aller Harte bestrafen. Gleichwohl ist es angesichts des Umstands, dass dieses
Protestverhalten massenhaft aufgetreten ist und auftritt, > >vgl. etwa tagesschau, Demonstration
in Berlin - Zehntausende gegen Irans Fluhrung, 22. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter
https://www.tages- schau.de/inland/gesellschaft/protest-iran-berlin-101.h tml); WDR, Proteste im
Iran: Tausende bei Demos in KéIn und Dusseldorf, 29. Oktober 2022 (im Internet abrufbar unter
https://www1l.wdr.de/nachrichten/iran- demos-koeln-duesseldorf-100.html), alle zuletzt ab- gerufen
am 17. April 2023, > >lebensfremd anzunehmen, dass jeder iranische Staatsangehérige, der sich
im Ausland exilpolitisch aktiv zeigt, fur den iranischen Staat bzw. seinen Geheimdienst uberhaupt
identifizierbar ist bzw. von diesem tatsachlich identifiziert wird. Es ist des- halb auch unter
Zugrundelegung der aktuellen Entwicklungen vorerst weiter im Ein- zelfall zu prifen, ob jemand
aufgrund seiner (exil-)politischen Aktivitaten von den iranischen Behdrden als Regimegegner
erkannt wird und im Fall einer Ruckkehr deswegen in Gefahr geraten kénnte. > >Vgl. hierzu schon
VG Aachen, u. a. Urteile vom 31. Januar 2023 - 10 K 1906/20.A -, juris, Rn. 46 ff., vom 5. Dezember
2022 - 10 K 2406/20.A -, juris, Rn. 52 ff., und vom 14. November 2022 - 10 K 1630/21.A -, juris, Rn.
51; VG Wirzburg, Urteile vom 20. Marz 2023 - W 8 K 22.30683 -, juris, Rn. 29 ff., und vom 7.
November 2022 - W 8 K 21.30749 -, juris, Rn. 37 ff., und - W 8 K 22.30541 -, juris, Rn. 31 ff.; VG
Minden, Urteil vom 16. Februar 2023 - 2 K 2637/20.A -, juris, Rn. 140 ff.; VG Ddsseldorf, Urteil vom
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6. Februar 2023 - 2 K 4255/20.A -, juris, Bl. 7 f. des Urteilsabdrucks. > >c. Dies zugrunde gelegt ist
der Kléger zur Uberzeugung der Kammer (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) durch seine politischen
Aktivitaten in Deutschland in einem MalSe nach aulSen in Erscheinung getreten, dass er dem
iranischen Geheimdienst bekannt geworden und dieser (ber sein politisches Engagement
informiert ist und den Klager als eine Bedrohung empfinden wird. Offen bleiben kann bei dieser
Sachlage, ob der Kldger vorverfolgt ausgereist ist. > >Die Kammer ist unter Auswertung des
gesamten Akteninhalts und nach dem Ergeb- nis der informatorischen Anhérung des Klagers davon
Uberzeugt, dass der Klager nach anfanglicher Zeit als bloBer Sympathisant der kurdischen und von
der irani- schen Regierung als separatistisch eingestuften PDKI (vgl. den ,Letter of Confirmation”
des Parteiburos der PDKI vom 24. Juli 2019, Bl. 36 der Gerichtsakte) inzwischen Mitglied dieser
Partei geworden ist und sie in Deutschland nunmehr bereits Uber einen langeren Zeitraum hinweg
auf vielfaltige Weise unterstitzt und in dieser Weise und zusatzlich auch in Form regelméaBiger
Demonstrationsteilnahmen exilpolitisch aktiv ist. Seine politischen Aktivitaten in Deutschland
gehen Uber die bloBe Teilnah- me an regimekritischen Demonstrationen aber deutlich hinaus.
Seine Schilderungen hierzu, insbesondere zu seinem nicht nach aulien tretenden innerparteilichen
Arbei- ten sowie der hinzutretenden Vertretung der Partei als Reprédsentant in der Offent- lichkeit,
waren in der mundlichen Verhandlung in sich schlissig, nachvollziehbar und emotional, die
Darstellung aber nicht erkennbar Gbertrieben. Der Klager hat hierbei einen insgesamt
glaubwdrdigen Eindruck gemacht und die Kammer davon (ber- zeugt, dass er politisch in
herausgehobener Weise aktiv ist und sich aus tiefer Uber- zeugung insbesondere fiir kurdische
Belange einsetzt. Seine Angaben werden durch die von ihm vorgelegten Lichtbilder bestétigt, die
ihn nicht nur bei verschiedenen Demonstrationen in Aachen und Kéin als aktiven Teilnehmer und
Vertreter der PDKI zeigen, sondern ihn auch als Teilnehmer von Parteiveranstaltungen der PDKI
und anderer prokurdischer und regimekritischer Veranstaltungen ausweisen.

Urteil

2. Nicht eheliche Beziehung

2.1 VG Koln, Urteil vom 18.04.2023, 12 K 3652/20.A

Seite 9 f.: >Nach diesen MalRgaben ist die Klagerin zu 1. im vorliegenden Einzelfall subsidiar
schutzberechtigt. Das erkennende Gericht ist auf der Grundlage des glaubhaften Vor- trags der
Klagerin zu 1. nach personlicher Anhérung in der mindlichen Verhandlung zu der Uberzeugung
gelangt, dass ihr im Iran jedenfalls eine unmenschliche oder erniedri- gende Behandlung i.S.d. § 4
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG drohen wirde > >Grundsatzlich ist nach iranischem Recht jeder
Geschlechtsverkehr zwischen Personen strafbar, die nicht miteinander verheiratet sind und wird
mit 100 Peitschenhieben be- straft (Artikel 221 iranisches StGB). Fur Personen, die einen Ehebruch
begehen, ist die Steinigungsstrafe zu verhangen, wenn sie in dauernder Ehe verheiratet sind. >
>Vgl. Bundesamt fur Migration und Flichtlinge, Landerreport 56 Iran, Rechtliche Situation der
Frauen, Stand Januar 2023, S. 14 m.w.N.; Home Office UK, Guidance - Country policy and
information note: ‘Zina’ (sex outside of marriage and adultery), unter Punkt 4, Iran, Stand Juli 2022,
aktualisiert am 30.11.2022, https://www.gov.uk/government/, zuletzt abgerufen am 17.04.2023; >
>Es besteht die beachtliche Wahrscheinlichkeit, dass im Falle der Klagerin zu 1. die geannten
Strafvorschiften angewandt wirden. > >Den Tatbestand der unerlaubten Beziehung, hat die
Klagerin durch ihr ,Verhalten” in der Bundesrepublik Deutschland verwirklicht. Auf eine ggf.
ebenfalls von ihr eingegangene aullereheliche Beziehung vor ihrer Ausreise, auf die das
Bundesamt noch in dem streitgegenstandlichen Bescheid abgestellt hatte, kommt es insofern im
mafRgeblichen Entscheidungszeitpunkt nicht (mehr) an. Die Klagerin zu 1. ist zwar nach ihren
glaub- haften Einlassungen in der mindlichen Verhandlung seit 2021 geschieden von dem nach
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wie vor im Iran aufhaltigen Vater des Klagers zu 2. (vgl. S. 2 des Sitzungsprotokolls und Bl. 64 GA,
aber noch die bei dem Bundesamt vorgelegten Dokumente Uber das Bestehen der Ehe auf Bl. 125
BAO0O2 ff.). Ausweislich der vorgelegten deutschen Geburtsurkunde und Vaterschaftsanerkennung
hat die heute ledige Klagerin zu 1. am 21.03.2023 das Kind des Herrn in der Bundesrepublik
geboren (BI. 61 ff. GA). Mit letzterem, einem ebenfalls iranischen Staatsangehdorigen, ist sie nach
ihren glaubhaften Einlassungen in der mindlichen Verhandlung und ausweislich der
Vaterschaftsanerkennungsurkunde nicht verheiratet. > >Das Gericht halt es angesichts der
Tatsache, dass durch das am 21.03.2023 geborene Kind der Klagerin ein unwiderlegbarer Beweis
der Tatbestandsverwirklichung gegeben ist, flr beachtlich wahrscheinlich, dass ein iranisches
Gericht im Falle eines Verfahrens zu einer Verurteilung kdme und auch die Grunde hierfur in nach
iranischem Recht hin- reichender Weise darlegen konnte. > >Das Gericht geht zudem davon aus,
dass es nach der Ruckkehr der Klagerin zu 1. mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu einer
Verfahrenseinleitung gegen die Klagerin zu 1. kommen wird. Zwar haben die iranischen
Strafverfolgungsbehérden nach den dem Gericht vorliegenden Erkenntnismitteln haufig kein
ausgepragtes Interesse daran, auBer- eheliche Beziehungen zu verfolgen. Wird allerdings ein
Verfahren durch die Anklage eines Dritten eingeleitet, wird regelmaliig ein Verfahren eroffnet. >
>Vgl. Bundesamt fur Migration und Fllchtlinge, Landerreport 56 Iran, Rechtliche Situation der
Frauen, Stand Januar 2023, S. 16.

Urteil

Mastodon
Bluesky
Threads
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Reddit
Telegram
Xing
Email

From:
https://wiki.aufentha.lt/ - Aufenthaltswiki

Permanent link:
https://wiki.aufentha.lt/iran?rev=1684005098

Last update: 2024/07/13 12:10

https://wiki.aufentha.lt/ Printed on 2026/01/11 15:44


https://mastodonshare.com?text=Iran&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan
https://bsky.app/intent/compose?text=Iran%0Ahttps%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan
https://www.threads.net/intent/post?text=Iran&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan&title=Iran&summary=Iran%0A%0A1.%20Exilpoltische%20Bet%C3%A4tigung%0A%0A1.1%20VG%20Aachen%2C%20Urteil%20vom%2018.04.2023%2C%2010%20K%202107%2F20.A%0A%0A%09%22a.%20Nach%20den%20Erkenntnissen%20des%20Gerichts%20sind%20generell%20die%20Teile%20der%20iranischen%20Bev%C3%B6l-%20kerung%2C%20die%20%C3%B6ffentlich%20Kritik%20an%20Missst%C3%A4nden%20%C3%BCben%20oder%20sich%20f%C3%BCr%20Menschenrechtsthe-%20men%20engagieren%2C%20der%20Gefahr%20einer%20strafrechtlichen%20Verfolgung%20ausgesetzt.%20Gegen%20die%20politische%20Opposition%20werden%20immer%20wieder%20drakonische%20Strafen%20aufgrund%20diffuser%20Straftatbest%C3%A4nde%20%28%E2%80%9Eregimefeindliche%20Propaganda%E2%80%9C%2C%20%E2%80%9EBeleidigung%20des%20Obersten%20F%C3%BCh%E2%80%A6&mini=true&source=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan&description=Iran
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan&description=Iran
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan&title=Iran
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan&text=Iran
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan
mailto:?subject=Iran&body=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Firan: Iran%0A%0A1.%20Exilpoltische%20Bet%C3%A4tigung%0A%0A1.1%20VG%20Aachen%2C%20Urteil%20vom%2018.04.2023%2C%2010%20K%202107%2F20.A%0A%0A%09%22a.%20Nach%20den%20Erkenntnissen%20des%20Gerichts%20sind%20generell%20die%20Teile%20der%20iranischen%20Bev%C3%B6l-%20kerung%2C%20die%20%C3%B6ffentlich%20Kritik%20an%20Missst%C3%A4nden%20%C3%BCben%20oder%20sich%20f%C3%BCr%20Menschenrechtsthe-%20men%20engagieren%2C%20der%20Gefahr%20einer%20strafrechtlichen%20Verfolgung%20ausgesetzt.%20Gegen%20die%20politische%20Opposition%20werden%20immer%20wieder%20drakonische%20Strafen%20aufgrund%20diffuser%20Straftatbest%C3%A4nde%20%28%E2%80%9Eregimefeindliche%20Propaganda%E2%80%9C%2C%20%E2%80%9EBeleidigung%20des%20Obersten%20F%C3%BCh%E2%80%A6
https://wiki.aufentha.lt/
https://wiki.aufentha.lt/iran?rev=1684005098

	Iran
	1. Exilpoltische Betätigung
	1.1 VG Aachen, Urteil vom 18.04.2023, 10 K 2107/20.A

	2. Nicht eheliche Beziehung
	2.1 VG Köln, Urteil vom 18.04.2023, 12 K 3652/20.A



